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Diese Papstkrone aber ist wie wir an anderer Stelle aus­
führlich dargelegt Habens das Ergebnis einer Entwicklung, 
die erst in den Tagen des Reformpapsttums ihre entscheidende 
Phase erlebt, als die erneute Hinwendung zu den Ansprüchen 
der konstantinischen Schenkung die §rage nach der autzerliturgischen 
Kopfbedeckung des Papstes stellte. Denn ihre alte Form, das in 
der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts als krigium oder regnum 
im Sinne des Eonstitutum Eonstantini verstandene eamelaucum, 
hatte sich allmählich zur liturgischen Nlitra entwickelt, die anfangs 
dem Papst allein zukam, um dann auch auf die kardinal-(Titel-) 
Priester Überzugehen, und zuerst unter Leo IX. durch besondere 
Privilegien für einige Bischöfe auch außerhalb Roms üblich zu 
werden begann. Eichmanns oben erwähnte Zeststellung über die 
Angleichung von Kaiser- und Papstkrönung bedarf also der Er­
gänzung, insofern sie auch in der Umkehrung gilt, weil die neue 
autzerliturgische Kopfbedeckung der Papstkrone nach dem Vor­
bild der Kaiserkrone erst in der zweiten Hälfte des ll. Jahr­
hunderts als notwendig empfunden wurde, nachdem die alte 
autzerliturgische Kopfbedeckung des regnum zum signum pon- 
tiücü weiterentwickelt worden war. Daraus ergibt sich mit aller 
wünschenswerten Klarheit, datz die erwähnten Angaben des 
L II über zwei päpstliche Kopfbedeckungen eine Entwicklung vor­
aussetzen, die jenseits der von Lichmann für die Datierung des 
Grdo in Anspruch genommenen Spanne zwischen 962 und 10l4 
liegt. Die Angaben, die uns über die krönungszüge Ludwigs II. 
(872), Heinrichs II. (1014), Konrads II. (1026) und Heinrichs III. 
(1046) überliefert sind, widersprechen dem nicht, zumal sie nur 
den gekrönten Kaiser hervorheben?) Denn der Papst trug im 
9. Jahrhundert noch das regnum, so wie es der Grdo Nlabillon IX 
für die erste Prozession des in St. Peter geweihten Papstes vor- 
schrieb, und im 11. Jahrhundert die Nlitra, beides jeweils die 
einzige Kopfbedeckung, über die er verfügte und die ihm allein 
als das seine würde ausweisenüe Zeichen zukam.

Das Alter der Papstkrone liefert uns also einen sicheren ter­
minus a quo für die Redaktion des LII, die vor der zweiten Hälfte

h klewitz, vie Krönung des Papstes (Zs. d. Sao.-Ltiftg. f. RG. 61, 
Kan. klbt. 30, 1941, 96ff.).

2) vgl. dazu und zum folgenden klewitz, Krönung 128f.


